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Unser Zeichen – bitte anführen  Ihr Zeichen  Wien,  13. Jänner 2010 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 
geändert wird 

Sehr geehrter Herr Dr. Schmidlechner, sehr geehrte Damen und Herren! 

In offener Frist übermittelt die AHS-Gewerkschaft ihre Stellungnahme zum gegenständlichen Ent-

wurf. 

Die AHS-Gewerkschaft spricht sich entschieden gegen die Erweiterung der Verwendung der 

Landeslehrkräfte im Bereich der mittleren und höheren Schulen sowie des Einsatzes von Be-

rufsschullehrerInnen des fachpraktischen Unterrichts an Bundesschulen durch schularten-

übergreifende Anwendung des Rechtsinstitutes der Mitverwendung aus: Es besteht die Gefahr, 

dass der Dienstgeber höher qualifizierte und damit teurere DienstnehmerInnen durch weniger quali-

fizierte und damit billigere DienstnehmerInnen ersetzt. 

Die Ausweitung des Rechtsinstitutes der Mitverwendung von LandeslehrerInnen im Bereich von 

Bundesschulen bedeutet überdies für die Personalvertretung der aufnehmenden Schule eine Ein-

schränkung ihres Mitwirkungsrechtes, da im Unterschied zur Dienstzuteilung die Mitteilungspflicht 

gemäß § 9 Abs. 3 lit a PVG nicht gegeben ist. 
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